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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1985

Norm

StGB §127 Abs2 Z3 D3

Rechtssatz

Da diese Quali6kation den Zweck verfolgt, nicht nur den Diebstahl eines Dienstnehmers an seinen Dienstgeber (oder

umgekehrt), sondern auch den Diebstahl an oder von einem sonstigen Auftraggeber, zB dem Kunden eines

gewerblichen Betriebes, unter eine strengere Strafdrohung zu stellen (Dokument zum StGB 158), ist es strafrechtlich

völlig belanglos, ob es sich bei dem betre<enden Auftragsverhältnis um einen Dienstvertrag oder um einen

Werkvertrag handelt.
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Schlagworte
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